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SSir tjaben uu8 bis je^t fjaitptfcicEjtict) mit ber 23e=

rttfslehre im f)aubmer£ bcfcfiäftigt, mährettb bod) auch
bie gabriflehre itt ffrage fommt. (Geroifi ift, bah and)
biefe biete äRiffftäube jeigt uttb mancher ^Reformen be=

biirftig märe, ©ie ift bor etilem aii§ in ber Siegel biet

einseitiger alê bie f)anbmerf§Iel)re. Ser in ber beutfdjen
(Gemcrbeorbmtng, fomie in ben tnciftcu Setjrberträgcn
geforberten Pflicht be§ Sehrherrit, „ben Settling itt ber
buret) ben $med ber Sluëbilbuttg gebotenen ^Reihenfolge
unb Stuëbetjnung ju untermeifen", mirb ber ffabrifherr
nod) toeniger al§ ber haubmerfêmeifter uachsufommeit
bermögeu, meit eben ber gonje ffietrieb ttad) bem bor=
teiltjaften ©Aftern ber Strbeitêteilung eingerichtet ift ober
überhaupt nur einzelne S3eftanbteile ober (Spezialitäten
nié äRaffertartifel urib auf Vorrat angefertigt merbett,
fo baff ber Settling ober „jugenblidje Arbeiter" feine
(Gelegenheit finbet, fidj mit beu übrigen im 33eruf bor-
fommenben gertigfeiten bertraut ju machen. Söetitt ber

angelernte Sirheiter in einer befottberen 3Rattipulatioit
auch eine höhere gertigfeit erlangt uttb be§E>atb höher

gelohnt mirb, fo bleibt er bodj jcitlebeng bon biefem
©rmerb abhängig unb ift baher gemiffett lofaleu ober
inbuftrietlen Srifen meit meljr au§gefe|t. Sa ein ffabrif-
arbeitet meiften§ and) jebc geiftige Siegfamfeit berliert
unb fidh um eine meitere allgemeine unb berufliche 3tu§=

bilbitng menig fümmert, uttb meil er ferner nicht berufen
ift, alë fiinftiger Sehrmeifter bie 53eritfêbilbitug gu bc=

einfluten, fo bietet auch biefe Kategorie bon Sehlingen
für bie uttS heute befdjäftigenbc ffrage fein befottbereS
Sntereffe.

Sind) in 93ejug auf bett S3crufêunterricht betrachten
mir bie „öehrroerfftätten" ober ffachfdjulen bei aller
©pmpathie unb Slnerfennung ihrer Siühliäjfeit nicht alê
einen bollgültigen Gsrfaf) ber S3erufslel)re. freilich bietet
fied) in ben Sehrmerfftätteu (Gelegenheit gu befferer Sin-
eignung ber S3eruf§tf)eorie; ber ©dfüler lernt auch in
ber Siegel ejafter unb fauberer arbeiten, aber meiftenS
auf Soften ber fpaubgefdjidlidjfeit, beg rafdjen SlttgreifettS
unb ffertigfteEenS. (Gemih h^öett beibe 2el)rfhfteme ihre
Sor- uttb 9îad)tcile. (Geftü^t auf mancherlei äBahtttehm»
ttttgen muffen mir annehmen, bah in ben Sehrmerf-
ftätten bie Scorie auf Soften ber ißrajiS beborjitgt
mirb. 3Jian muh beibe für bie ffanbmetEêlebte al§
minbeftenê gleichwertig eradhten. 2)et Unterricht in beu

praftifdjeit gertigfeiten foftte unbebingt bem theoretifcheu
Unterricht Oorauêgehen, bamit ber ©chiiler biefem lej5=

teren mit richtigem iUerftâubuiê unb reger Slufmerf-
famfeit folgen fattn. Sie ffachfdpdett ber Littel- unb
höheren ©titfc erhalten ihre braud)barftcn ©chiiler in
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Dem Guten Schutz,
Dem Bösen Trutz.

Die Reform der Berufs-
Kehre.

(Aus den Mitteilungen des

Sekretariates des

Schweizerischen Gewerbevereins.)

(Schluß.)

Wir haben uns bis jetzt hauptsächlich mit der Be-
rufslehre im Handwerk beschäftigt, während doch auch
die Fabriklehre in Frage kommt. Gewiß ist, daß auch
diese viele Mißstände zeigt und mancher Reformen be-

dürftig wäre. Sie ist vor allem ans in der Regel viel
einseitiger als die Handwerkslehre. Der in der deutschen

Gewerbeordnung, sowie in den meisten Lehrverträgen
geforderten Pflicht des Lehrherrn, „den Lehrling in der
durch den Zweck der Ausbildung gebotenen Reihenfolge
und Ausdehnung zu unterweisen", wird der Fabrikherr
noch weniger als der Handwerksmeister nachzukommen
vermögen, weil eben der ganze Betrieb nach dem vor-
teilhaften System der Arbeitsteilung eingerichtet ist oder
überhaupt nur einzelne Bestandteile oder Spezialitäten
als Massenartikel und ans Vorrat angefertigt werden,
so daß der Lehrling oder „jugendliche Arbeiter" keine

Gelegenheit findet, sich mit den übrigen im Berns vor-
kommenden Fertigkeiten vertraut zu machen. Wenn der

angelernte Arbeiter in einer besonderen Manipulation
auch eine höhere Fertigkeit erlangt und deshalb höher

gelöhnt wird, so bleibt er doch zeitlebens von diesem
Erwerb abhängig und ist daher gewissen lokalen oder
industriellen Krisen weit mehr ausgesetzt. Da ein Fabrik-
arbeiter meistens auch jede geistige Regsamkeit verliert
und sich um eine weitere allgemeine und berufliche Aus-
bildnng wenig kümmert, lind weil er ferner nicht berufen
ist, als künftiger Lehrmeister die Berufsbildung zu be-

einflnßen, so bietet auch diese Kategorie von Lehrlingen
für die uns heute beschäftigende Frage kein besonderes
Interesse.

Auch in Bezug auf den Berufsunterricht betrachten
wir die „Lehrwerkstätten" oder Fachschulen bei aller
Sympathie und Anerkennung ihrer Nützlichkeit nicht als
einen vollgültigen Ersatz der Berufslehre. Freilich bietet
sich in den Lehrwerkstätten Gelegenheit zu besserer An-
eignung der Bernfstheorie; der Schüler lernt auch in
der Regel exakter und sauberer arbeiten, aber meistens
auf Kosten der Handgeschicklichkeit, des raschen Angreifens
und Fertigstellens. Gewiß haben beide Lehrsysteme ihre
Vor- und Nachteile. Gestützt auf mancherlei Wahrnehm-
nngen müssen wir annehmen, daß in den Lehrwerk-
stätten die Theorie auf Kosten der Praxis bevorzugt
wird. Man muß beide für die Handwerkslehre als
mindestens gleichwertig erachten. Der Unterricht in den
praktischen Fertigkeiten sollte unbedingt dem theoretischen
Unterricht vorausgehen, damit der Schüler diesem letz-
teren mit richtigem Verständnis und reger Anfmerk-
samkeit folgen kann. Die Fachschulen der Mittel- und
höheren Stufe erhalten ihre brauchbarsten Schüler in
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ber fReget auS ben 3Rei£)en bereits praftijch tätig ge=

wefener junger §anbwerîer. ®icfe Seule finb mciftenS
bie greube iljrer Seprer, benn foldje ©fitter arbeiten
mit größerem @ifer, weil fie fid) ber ftëotwenbigfeit,
ipre Ëenntniffe gu erweitern, beffer bewußt unb audj
bon ber SBerfftätte tjer an eine gcmiffe Drbnung unb
SiSgiplin fdjou gewöhnt finb; bie Kenntnis be§ gu be=

arbeitenben Materials ermöglicht ifjnen ferner bie Sln=

fertigung praftifch ausführbarer (Entwürfe. ®amit
ftimmen wopl alle ißraftifer mit beu erfahrenen unb
einfidjtigen (Schulmännern überein. 393er (Gelegenheit
hat, bie Saufbahn junger §anbwerfer unb ®ed)nifer,
namentlich in IDtechanif unb Bautedjnif, gu üerfolgen,
wirb bieS in beu weitaus meiften Fäden bestätigt finben.

®ie gleiche ©rfaprungStatfache trifft aud) gu für
ben !unftgemerbtid)en Unterricht, liefern füllte bie tedj=
nifche AuSbilbung in ber SSerfftättc in Berbinbung mit
ben Surfen ber gewerblichen QwrtbilbungSfchuIe als
©runblage bienen, auf welcher erft eine hinftgeroerbliche
ober !üuftlerifd)c SluSbilbung fid) ausbauen fanti —
Neigung unb Befähigung borauSgefeßt.

„DJiit bem fflfechanifdheu foil ber DJicufd) beginnen
unb mit bem ©eiftigen fdjließcn." ®iefer mepr als 200
Sapre alte AuSfprudj beS grofjeu ißpilofoppen Seibnig
hat heute noch feine Berechtigung. $uerft praftijcpe
Fertigfeiten, bann tl)eoretifche SBeiterbilbuug ; guerft
baS Scpurgfell, bann ber StubenienflauS. 2Ber borerft
bie Scpulbänfe ber Fud)td)ulen unb techn. SJÎittelfdjuIen
abrutfept, um fobann noch ein bischen praftifche Fertig»
feit gu erlangen, wirb hierin wenig erreichen unb hut
einen berfeprten 2Seg eingefdjlagen.

SBir möchten nun nicht etwa bie Scotwenbigfeit
eines grünblichen' metp-obifdjen Unterricht« in ber bem

Beruf entfpredjenben ®peorie beftreiten, nod) beffen
3öert perunterfeßen. ®ie Sehrwerfftätten unb fyachfttrfe
follen, im Slnfcpluß an bie SlnfaugSgrünbe ber 38erf=

ftattarbeit unb ber gewerblichen gortbilbuugSfchule, bem

£0

jungen ^anbwerfer baSjeuige lepren, waS bie 38erf=
ftätte in ber 3tcgel nicht bietet ober nie gu bieten ber»

mag, alfo namentlich baS Fathgeüfwen, BJobedieren,
DJlateriaO unb SBarenfunbe, Buchhaltung unb ißreiS«
berechnuug, fei eS in ben lebten Sahren ber Seprgeit
ober erft nach Abfdjluß berfelbeu. 31 ber auch t)ie 3Berf=
ftattlehre füllte fo gut wie bie Berufstheorie eilte me=
tpobifdje fein, b. I). bom einfachften gum fompligierten
allmählich fortfehreiten.

3öenn alfo baS enge ^ufammenwirfen bon ißrapS
unb Stpcorie in ber Berufslehre als notwenbig erfdjeint,
fo wäre baS Sbeat einer foldjen erreicht, wenn jeber
Sehrling guerft eine 2 bis 3jährige Sel)rgeit bei einem
tüchtigen äfteifter beftehen, mäprenb berfelben bie ge=
werbliche FortbilbuugSfcpule regelmäßig befuchen, fobann
burcf) eine Scptußprüfung fich über bie erworbenen
Fertigfeiten unb Senntniffe auSweifen, unb hernach gur
weiteren AuSbilbung 1 bis 2 Sapre eine £el)rwerfftätte
ober Fadjfdjule befuchen föuute. freilich ftetten fich
einem folctjen Sehrgang erhebliche Sdjwierigfeiten ent»

gegen, fowol)l mit Büdficpt auf bie bermehrten finan=
giellen Dpfer beS Staates, ber ©emeinben unb ber
Sehrliuge felbft, als auch auf eine gwedmäßige ftaatliche
Seitung unb Kontrolle; benn bie Unterweifung burch
beu Sehrmeifter füllte ebenfo gut wie biejenige beS

gacljlehrerS einer amtlichen Aufficht unterftedt werben,
namentlich fo balb fie eine ftaatliche Unterfiüpung ge=

nießt."

ijcdtattbüuicfem
®ie Soljubciuegung be§ ©ipfer« uub -DMerfacfjtoereinê

ber Stnbt Bern ift an ber Berfammlung bom SOtittwoçh,
7. September, im „Botfspaufe", bie überaus japlreich
befuept war, beigelegt warben. ®aS beieinbarte Slb=

fo'umen gwifdien Arbeitgebern unb Arbeitnehmern ift
mit 312 Stimmen angenommen unb bamit ein bropen=
ber AuSftanb abgewenbet worben.
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der Regel aus den Reihen bereits praktisch tätig ge-
wesener junger Handwerker. Diese Leute sind meistens
die Freude ihrer Lehrer, denn solche Schüler arbeiten
mit größerem Eifer, weil sie sich der Notwendigkeit,
ihre Kenntnisse zu erweitern, besser bewußt und auch
von der Werkstätte her an eine gewisse Ordnung und
Disziplin schon gewöhnt sind; die Kenntnis des zu be-
arbeitenden Materials ermöglicht ihnen ferner die An-
fertigung praktisch ausführbarer Entwürfe. Damit
stimmen wohl alle Praktiker mit den erfahrenen und
einsichtigen Schulmännern überein. Wer Gelegenheit
hat, die Laufbahn junger Handwerker und Techniker,
namentlich in Mechanik und Bautechnik, zu verfolgen,
wird dies in den weitaus meisten Fällen bestätigt finden.

Die gleiche Erfahrungstatsache trifft auch zu für
den kunstgewerblichen Unterricht. Diesem sollte die tech-
nische Ausbildung in der Werkstätte in Verbindung mit
den Kursen der gewerblichen Fortbildungsschule als
Grundlage dienen, auf welcher erst eine kunstgewerbliche
oder künstlerische Ausbildung sich ausbauen kann —
Neigung und Befähigung vorausgesetzt.

„Mit dem Mechanischen soll der Mensch beginnen
und mit dem Geistigen schließen." Dieser mehr als 200
Jahre alte Ausspruch des großen Philosophen Leibniz
hat heute noch seine Berechtigung. Zuerst praktische
Fertigkeiten, dann theoretische Weiterbildung; zuerst
das Schurzfell, dann der Studeuteuslaus. Wer vorerst
die Schulbänke der Fachschulen und techn. Mittelschulen
abrutscht, um sodann noch ein bischen praktische F^tig-
keit zu erlangen, wird hierin wenig erreichen und hat
einen verkehrten Weg eingeschlagen.

Wir möchten nun nicht etwa die Notwendigkeit
eines gründlichen methodischen Unterrichts in der dem

Beruf entsprechenden Theorie bcstreiten, noch dessen

Wert heruntersetzen. Die Lehrwerkstätten und Fachkurse
sollen, im Anschluß an die Anfangsgrüude der Werk-
stattarbeit und der gewerblichen Fortbildungsschule, dem

M

jungen Handwerker dasjenige lehren, was die Werk-
stätte in der Regel nicht bietet oder nie zu bieten ver-
mag, also namentlich das Fachzeichneu, Modellieren,
Material- und Warenkunde, Buchhaltung und Preis-
berechuung, sei es in den letzten Jahren der Lehrzeit
oder erst nach Abschluß derselben. Aber auch die Werk-
stattlehre sollte so gut wie die Berufstheorie eine me-
thodische sein, d. h. vom einfachsten zum komplizierten
allmählich fortschreiten.

Wenn also das enge Zusammenwirken von Praxis
und Theorie in der Berufslehre als notwendig erscheint,
so wäre das Ideal einer solchen erreicht, wenn jeder
Lehrling zuerst eine 2 bis 3jährige Lehrzeit bei einem
tüchtigen Meister bestehen, während derselben die ge-
»verbliche Fortbildungsschule regelmäßig besuchen, sodann
durch eine Schlußprüfung sich über die erworbenen
Fertigkeiten und Kenntnisse ausweisen, und hernach zur
weiterei» Ausbildung 1 bis 2 Jahre eine Lehrwerkstätte
oder Fachschule besuchen könnte. Freilich stellen sich
einem solchen Lehrgang erhebliche Schwierigkeiten ent-
gegen, sowohl mit Rücksicht auf die vermehrten finau-
zielten Opfer des Staates, der Gemeinden und der
Lehrlinge selbst, als auch auf eine zweckmäßige staatliche
Leitung und Kontrolle; denn die Unterweisung durch
den Lehrmeister sollte ebenso gut wie diejenige des

Fachlehrers einer amtlichen Aussicht unterstellt werden,
namentlich so bald sie eine staatliche Unterstützung ge-
uießt."

Uerblmbswelen.
Die Lohnbewegung des Gipser- und Malerfachvereins

der Stadt Bern ist an der Versammlung vom Mittwoch,
7. September, im „Votkshause", die überaus zahlreich
besucht war, beigelegt worden. Das vereinbarte Ab-
kommen zwischen Ardeitgebern und Arbeitnehmern ist
mit 312 Stimmen angenommen und damit ein drohen-
i er Ausstand abgewendet worden.
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